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 Deutscher Internetpreis 2008 

Mit dem Deutschen Internetpreis zeichnet der Bundesver-
band Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. (BITKOM) gemeinsam mit engagierten Partnern 
aus der Wirtschaft Best-Practice-Beispiele von mittelstän-
dischen Unternehmen für innovative Internet-Anwendungen 
aus. Die Schirmherrschaft hat das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) übernommen. Das Leit-
thema des Deutschen Internetpreises 2008 lautet 
„Mittelstand interaktiv“.

Ausgezeichnet werden drei Unternehmen, deren Bewerbung 
sich auf die folgenden Bereiche beziehen kann:

 Interaktive Kommunikation
 Digitale Geschäftsprozesse im Mittelstand
 Mobile Businessmodelle im Mittelstand

Der BITKOM beruft zur Einschätzung der Bewerbungen eine 
Jury mit namhaften Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Medien. Die siegreichen ITK-Anwendungen werden mit 
25.000, 20.000 und 15.000 Euro prämiert.

Die Preisverleihung fi ndet am 6. November 2008 in Stuttgart 
statt.

Kooperationspartner des Deutschen Internetpreises 2008 
sind die DATEV eG, die Fujitsu Siemens Computers GmbH, 
die Microsoft Deutschland GmbH, die ORACLE Deutschland 
GmbH und die PricewaterhouseCoopers AG.

 Bewerbungsverfahren 

Die für eine Beteiligung am Wettbewerb benötigten Informa-
tionen und die Online-Bewerbung sind über das Internet unter 
www.deutscher-internetpreis.de abrufbar.
Bewerbungsschluss ist der 1. August 2008.

 Bewertungskriterien

Der Deutsche Internetpreis 2008 richtet sich an kleine und mittle-
re Unternehmen, die innovative Internet-Anwendungen in den 
benannten Bereichen nutzen oder entwickeln. Die Anwendungen 
müssen bereits realisiert sein, und bewertbare Ergebnisse sollten 
vorliegen. 

Die Beurteilung der Bewerbungen orientiert sich an folgenden 
Bewertungskriterien:

 Innovationsgrad und Originalität;
 Wirtschaftlicher Erfolg (Umsatzsteigerungen, Kostenvor teile, 

Zeitersparnisse und sonstige quantifi zierbare Größen);
 Vorbildfunktion für den Mittelstand. 

 Referenzanwender 

Mittelständische ITK-Anbieter, die sich mit einer von ihnen ent-
wickelten innovativen Technologie am Wettbewerb beteiligen 
möchten, müssen sich gemeinsam mit einem Referenzanwen-
der bewerben, der diese Technologie bereits erfolgreich einsetzt.

 Teilnahmebedingungen

Der Wettbewerb steht allen kleinen und mittleren Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft mit maximal 500 
Mitarbeitern offen, die ihren Hauptstandort in Deutsch-
land haben und sich nicht im Mehrheitsbesitz eines oder 
mehrerer nicht mittelständischer Unternehmen befi nden. 
Der Wettbewerb ist offen für Unternehmen aller Branchen 
und Rechtsformen.

Der Wettbewerb wird vom Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) durchgeführt. 
Angehörige des BITKOM und Mitglieder der Jury sowie deren Familienmit-
glieder bzw. in deren Besitz – auch anteilig – befi ndliche Firmen sind nicht 
teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der BITKOM speichert die in der Bewerbung gemachten Angaben in 
maschinenlesbarer Form. Sie werden zur Auswahl durch die Jury sowie 
zur Abwicklung des Projektes verarbeitet. Dabei bleiben die Belange des 
Daten- und Vertrauensschutzes gewahrt. 
Die am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen  erklären sich damit 
einverstanden, dass ihre Bewerbungsunterlagen an die Jury weitergeleitet 
und Auskünfte für Zwecke der wissenschaftlichen Wirkungsforschung 
erteilt werden. Präsentationen der Bewerbung sind nicht möglich. 
Die teilnehmenden Unternehmen erklären sich außerdem damit einver-
standen, dass ihr Name, ihr Sitz und ihre Internetadresse sowie die Doku-
mentation ihres Wettbewerbsbeitrags in den Medien, insbesondere dem 
Internet, veröffentlicht werden dürfen.

Die teilnehmenden Unternehmen stellen die Einwilligung des Referenzan-
wenders hinsichtlich der Speicherung, Verwendung und Nutzung seiner 
Daten in dem dargestellten Umfang der Teilnahmebedingungen sicher. 
Der BITKOM e. V. wird von allen Ansprüchen, die der Referenzanwender 
aufgrund etwaiger Pfl ichtverletzung gegen diesen geltend macht, von 
dem teilnehmenden Unternehmen freigestellt.


